Das beschleunigte Fachkräfteverfahren

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ermöglicht Unternehmen in der Region eine schnelle Einreise und Beschäftigung von qualifizierten Fachkräften und Auszubildenden aus Drittstaaten – in der Regel bis zu 4 Monaten. 

Wir sind dabei Ihre zentrale Schnittstelle zu den Anerkennungsstellen, der Bundesagentur für Arbeit sowie den deutschen Botschaften und Konsulaten im Ausland.

Sobald Sie sich für eine ausländische Nachwuchs- oder Fachkraft entschieden haben, können Sie das Verfahren nach § 81a AufenthG über die Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung nutzen. Die Zentrale Ausländerbehörde prüft die Voraussetzungen, koordiniert die Anerkennung und holt die Arbeitsmarktzulassung ein. 
Liegen alle Unterlagen vor, wird eine Vorabzustimmung erteilt – damit erhält die Fachkraft einen bevorzugten Visumtermin und eine schnellere Bearbeitung im Ausland. Die Bearbeitungszeiten können dabei leicht variieren.


Die Schritte des beschleunigten Fachkräfteverfahrens:

· Schritt 1: Beratung durch die Ausländerbehörde
Prüfung der Voraussetzungen – kostenfrei

· Schritt 2: Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ausländerbehörde
Kosten für das beschleunigte Fachkräfteverfahren: 411 Euro

· Schritt 3: Anerkennung der ausländischen Qualifikation
Kosten für Anerkennungsverfahren variieren je nach Anerkennungsstelle
bis zu 600 Euro und können ggf. erstattungsfähig sein.

· Schritt 4: Zustimmungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit

· Schritt 5: Erteilung der Vorabzustimmung zum Visum

· Schritt 6: Fachkraft beantragt Visum

· Schritt 7: Herzlich Willkommen! Die Fachkraft ist da!

Dauer und Fristen:

· Insgesamt dauert das beschleunigte Fachkräfteverfahren ca. 4 Monate

· Berufsanerkennung: 		Frist = 2 Monate

· Zustimmung der Agentur: 	Frist = 1 Woche

· [bookmark: _GoBack]Termin Visumsbeantragung: Frist = 3 Wochen

· Entscheidung über Visum:	Frist = 3 Wochen




